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Sie haben sich ein neues Fahrzeug angeschafft. Damit bei der Anschaffung eines Neu- oder Gebrauchtfahrzeugs 
alles glatt läuft, gilt es einige Dinge zu beachten. 

Grundlegendes: 

  Beim Einkauf können Sie sparen: 
Ein Preisvergleich lohnt sich bei Neuwagen und Gebrauchtwagen 
gleichermaßen.  Gleiche oder ähnliche Modelle werden bei verschiedenen 
Händlern meist auch zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Folgende 
Möglichkeiten könnten Sie in Betracht ziehen: 

□ Online Portale nutzen
□ Anbieter von EU-Fahrzeugen
□ Rabatte erfragen z.B. Barzahlungsrabatt
□ Vereinbaren Sie ggf. einen Festpreis für Ihr Fahrzeugpaket
□ Fragen Sie nach einer Inzahlungnahme Ihre Altfahrzeugs (dafür sehen 

Neuwagenhändler in der Regel Rabatte vor)

  Die Probefahrt und Fahrzeugzustand 
Bevor Sie sich Ihren Traumwagen zulegen, sollten Sie eine Probefahrt 
vereinbaren. So bekommen Sie ein Gefühl, ob der äußere Eindruck hält, was er 
verspricht. Bei einem Neuwagen ist es häufig so, dass es das Auto noch gar 
nicht gibt, denn es wird nach Ihren Wünschen bestellt. In diesem Fall fahren Sie 
ein ähnliches Modell Probe. So ist der Eindruck zumindest sehr am Original und 
Sie können sich noch einfach umorientieren. Auf diese Punkte sollten Sie 
achten: 

□ Schauen Sie sich das Fahrzeug bei Tageslicht an
□ Gehen Sie am besten zu zweit oder lassen Sie eine Einschätzung

durch den TÜV oder die Dekra erstellen
□ Zustand des Fahrzeuges, Aussehen, Checkheft gepflegt usw.
□ Zustand der Reifen und Felgen, Karosserie
□ Abnutzungsspuren des Innenraumes und der häufigsten 

Gebrauchteile (Pedale, Plastik- und Gummiteile)
□ Geräusche am und durch den Wagen
□ Lenkverhalten
□ Spurtreue- fährt das Fahrzeug auch ohne zu lenken gerade aus?
□ Sind Stoßdämpfer und Federung in gutem Zustand?
□ Wie bremst das Fahrzeug?
□ Gibt es Vorschäden? (Unfälle, größere Reparaturen)
□ Kilometerstand
□ Funktionstüchtigkeit der Anlagen wie Fensterheber, Schiebedach,

Außenspiegel usw.
□ Umbauten am Fahrzeug- funktionstüchtig und eingetragen?
□ Sind alle flüssigkeitsführenden Teile dicht oder tropft es irgendwo? 
□ Wann ist die nächste Haupt- und Abgasuntersuchung fällig?
□ Stimmen die Daten des Fahrzeugs mit den Fahrzeugpapieren 

überein? (Fahrgestellnummer, Kennzeichen, TÜV-Plakette)

  Unterlagen für den Kauf 
Sie sollten auf jeden Fall auf einen schriftlichen Kaufvertrag bestehen. Gute 
Musterverträge können Sie z.B. beim TÜV erfragen. 

□ Kaufvertrag oder Musterkaufvertrag 
□ Personalausweis
□ Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief
□ Bericht von HU und AU, Betriebserlaubnis von Anbauteilen
□ Servicehaft /Reparaturrechnungen/Gutachten zu Unfallschäden

□ Bedienungsanleitung
□ Schlüssel und Codekarten zum Fahrzeug

  Zulassung des KFZ 
Beim Neuwagenkauf wird die Zulassung sehr oft gleich von dem 
Vertragshändler als Service angeboten. Entweder kooperieren diese mit 
einer Versicherung oder Sie als Käufer übergeben dem Händler die 
relevanten Versicherungsdaten zwecks Anmeldung durch den 
Versicherer Ihrer Wahl. Benötigte Unterlagen für die Zulassung: 

□ Die Zulassung erfolgt bei der für Ihren Wohnort zuständigen 
Zulassungsstelle (siehe Homepage Stadtverwaltung)

□ Personalausweis
□ Vollmacht und Ausweis vom Bevollmächtigten (wenn Sie das

Fahrzeug von einem Dritten anmelden lassen)
□ Fahrzeugbrief
□ Fahrzeugschein
□ evb-Nr. (die elektronische Versicherungsbestätigung) Tipp:

achten Sie bei der Ausstellung der evb-Nr.: auf die korrekten 
Angaben zum Fahrzeug und zum Halter (Personen oder
Firmendaten)

□ Bericht zur HU und AU
□ eventuell das alte Kennzeichen

Informieren Sie 
sich auch darüber 
den passenden Versicherungsschutz 

  KFZ- Haftpflicht (Schutz gegenüber Dritten) 
Die KFZ Haftpflicht ist eine gesetzlich vorgeschriebene Versicherung, die 
Sie als Halter und Fahrer des Fahrzeugs vor den Folgen von Schäden 
schützt, die z.B. in Folge von einem Verkehrsunfall an Personen oder 
Gegenständen (fremde Autos, Leitplanken usw.) entstehen. Diese 
Absicherung ist absolut wichtig und so wird Ihnen durch die 
Versicherungsgesellschaft über die Vergabe einer evb-Nr. ein vorläufiger 
Versicherungsschutz auch ohne schriftlichen Vertrag gewährt. 

  KFZ- Kasko (Schutz für Ihr Auto) 
In der Kaskoversicherung haben Sie einmal die Möglichkeit Ihr Auto 
gegen Schäden durch fremde Einwirkung absichern zu lassen z.B. 
Einbruch/Diebstahl, Wild- und Tierschäden, Glasbruch usw. Dafür 
können Sie eine Teilkaskoversicherung wählen. 
Wollen Sie Ihr Fahrzeug hingegen auch noch gegen eigen verursachte 
Schäden absichern, dann sollten Sie gerade bei neueren Autos eine 
Vollkaskoversicherung wählen. In dieser ist dann die Teilkasko schon 
mit enthalten.  

  Sparpotentiale 
Denken Sie über die Wahl von Selbstbehalten nach. Oder Überlegen Sie, 
ob Ihr Fahrzeug wirklich eine Vollkasko benötigt. Sehr gute Prämien 
bekommen Sie, wenn der Wechseltermin auf das Jahresende fällt, denn 
dann ist der Wettbewerb immer noch sehr groß. 

Das neue Auto ist da! 
kaufen, anmelden, versichern 
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